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§ 26b

Zus ammenve r an l a gung von Ehega t t e n

idF des EStG v. 19.10.2002 (BGBl. I 2002, 4210; BStBl. I 2002, 1209)

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten werden die Eink!nfte, die
die Ehegatten erzielt haben, zusammengerechnet, den Ehegatten ge-
meinsam zugerechnet und, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, die
Ehegatten sodann gemeinsam als Steuerpflichtiger behandelt.
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Allgemeine Erl"uterungen zu § 26b

Schrifttum: s. § 26 vor Anm. 1.

I. Grundinformation zu § 26b

Die in § 26b geregelte Zusammenveranlagung ist die (berwiegend gew-hlte
Form der Ehegattenveranlagung, weil sie die Besteuerung nach dem Splitting-
tarif erçffnet (§ 32a Abs. 5). Abweichend vom Grundsatz der Individualbesteue-
rung werden die Eink(nfte den Ehegatten gemeinsam zugerechnet und diese als
ein Stpfl. behandelt.

II. Rechtsentwicklung des § 26b

St%ndG v. 26.7.1957 (BGBl. I 1957, 848; BStBl. I 1957, 352): Nachdem das
BVerfG § 26 EStG 1951 wegen Verstoßes gegen Art. 6 GG f(r verfassungswid-
rig und nichtig erkl-rt hatte (BVerfG v. 17.1.1957 – 1 BvL 4/54, BStBl. I 1957,
193), wurde die „Haushaltsbesteuerung“ solcher Ehegatten, bei denen eine be-
standskr-ftige Veranlagung f(r die VZ 1949–1957 noch nicht vorlag, neu gere-
gelt.
St%ndG v. 18.7.1958 (BGBl. I 1958, 473; BStBl. I 1958, 412): Die Ehegatten-
besteuerung wurde endg(ltig neu geregelt. Den Ehegatten wurden die getrennte
Veranlagung und die Zusammenveranlagung zwar gleichrangig zur Wahl gestellt.
Der Gesetzgeber machte die Zusammenveranlagung aber dadurch praktisch zur
Regelveranlagung, dass er in § 26 Abs. 3 bei Nichtabgabe der erforderlichen Er-
kl-rungen die Wahl der Zusammenveranlagung unterstellte und die Ehegatten
durch die Einf(hrung des Splitting (§ 32a Abs. 2) bei der Zusammenveranlagung
stl. regelm-ßig g(nstiger stellte als bei der getrennten Veranlagung.
St%ndG v. 16.11.1964 (BGBl. I 1964, 885; BStBl. I 1964, 553): Minderungen
des Einkommens aufgrund von Vereinbarungen zwischen Ehegatten bleiben
k(nftig nicht mehr außer Betracht; Streichung von Satz 3.
EStRG v. 5.8.1974 (BGBl. I 1974, 1769; BStBl. I 1974, 530): Mit Wirkung vom
1.1.1975 erhielt § 26b seine bis heute unver-nderte Fassung. Ohne materiell-
rechtl. #nderung gegen(ber § 26b EStG 1958 sollte die Neufassung nur der
Klarstellung dienen (BTDrucks. 7/1470, 299; vgl. BFH v. 26.7.1983 – VIII R
160/80, BStBl. II 1983, 674).
Reform!berlegungen: Zu den Reform(berlegungen beim Ehegattensplitting,
insbes. zur Begrenzung des Splitting, s. § 26 Anm. 4.

Einstweilen frei.

III. Bedeutung und Verfassungsm"ßigkeit des § 26b

Schrifttum: s. Schrifttum § 26 vor Anm. 5; Sonnenschein, Interner Steuerausgleich zu-
sammenveranlagter Ehegatten, NJW 1980, 257; Kanzler, Familienarbeit, Erziehungs- und
Pflegeleistung im StRecht, Bitburger Gespr-che 1988, 85, und FR 1988, 205; Kanzler,
Neue Entwicklungen zur Familienbesteuerung, FR 1999, 512; Ramisch, Ungewollte Rege-
lungsl(cken in § 26c EStG, DB 1992, 1059; Buob, Synergie und Steuern, DStZ 1992, 422;
Stçcker, Die Kappung des Ehegattensplitting ist verfassungswidrig, BB 1999, 234; Voll-
mer, Das Ehegattensplitting: Eine verfassungsrechtliche Untersuchung der Einkommens-
besteuerung von Eheleuten, Baden-Baden, 1998; Richter/Steinm!ller, Ehegatten-
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Zusammenveranlagung von Ehegatten Anm. 1–3 § 26b

1

2

3

##497##



X:/osv/HHR/226/EStG/P026b/001–020.3d – Seite6/22 | 8.2.2007 | 14:01

E 4 Pfl!ger

besteuerung und Grundgesetz, FR 2002, 812; Schneider, Schenkungsteuerliche Folgen
bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten, ErbStB 2005, 38; Schlick, Der Zusam-
menhang zwischen dem Splitting-Verfahren und der Steuerklasse V, DStZ 2005, 593; Win-
hard, Das Ehegattensplitting – Ein Dauerbrenner der steuerpolitischen Diskussion, DStR
2006, 1729; Rauch, Splittingverfahren f(r eingetragene Lebenspartnerschaften, DStR
2006, 1823; Ehrhardt, Vor der Ehe kriegst Du Rosen – in der Ehe flickst Du Hosen, Sta-
tistisches Monatsheft Baden-W(rttemberg, herausgegeben vom Statistischen Landesamt
Baden-W(rttemberg, Heft 10/2006, 13.

1. Bedeutung des § 26b
Unvollkommene Rechtsfolgevorschrift: Als reine Rechtsfolgevorschrift regelt
§ 26b die Durchf(hrung der Zusammenveranlagung. Die Tatbestandsvorausset-
zungen der Zusammenveranlagung und der anderen Formen der Ehegatten-
veranlagung ergeben sich aus § 26. Die Rechtsfolgen sind in § 26b jedoch nur
unvollkommen geregelt, da die Aufteilung der zusammengerechneten Bemes-
sungsgrundlagen beider Ehegatten in der Tarifvorschrift des § 32a Abs. 5 gere-
gelt ist.
Zurechnungsnorm f!r Einkommensverwendung:
E Elemente der Haushaltsbesteuerung: § 26b enth-lt Elemente der Haushaltsbesteue-
rung (gesamtschuldnerische Haftung nach § 44 Abs. 1 AO und Zusammenrech-
nung der EStBemessungsgrundlagen der Ehegatten) und korrigiert das Ergebnis
durch Anwendung des Splitting tariflich.
E Grundsatz der Individualbesteuerung: Gleichzeitig wird das Prinzip der Individual-
besteuerung (EStPflicht der einzelnen nat(rlichen Person nach § 1 sowie die
Steuerschuldnerschaft und Steuerhaftung jedes Ehegatten auch als Gesamt-
schuldner) durch § 26b im Grundsatz jedoch nicht angetastet. Die Vorschrift
f(hrt damit, ohne die Grunds-tze der persçnlichen Zurechnung und Ermittlung
der Eink(nfte zu -ndern, im Bereich der Einkommensverwendung zu einer
vom Grundsatz der Individualbesteuerung abweichenden Zurechnung und im
Rahmen der Tarifvorschrift des § 32a Abs. 5 Satz 1 zu einer erneuten, jedoch ty-
pisierten Individualzurechnung der Einkommensbetr-ge der Ehegatten.
Zusammenveranlagung und ehelicher G!terstand: Der Gedanke der Er-
werbs- und Verbrauchsgemeinschaft zusammenlebender Ehegatten entspricht
der Rechtslage des G(terstands der G(tergemeinschaft und dem gesetzlichen
G(terstand der Zugewinngemeinschaft. Die Zusammenveranlagung wider-
spricht jedoch der G(tertrennung (§ 1414 BGB), die gerade nicht von einer Er-
werbs- und Verbrauchsgemeinschaft ausgeht. Gleichwohl ergreift die Typisie-
rung des § 26b auch diesen G(terstand. Dies ist aus Praktikabilit-tsgr(nden und
dem Beeintr-chtigungsverbot des Art. 6 Abs. 1 GG gerechtfertigt.
Wirtschaftliche Bedeutung f(r den Stpfl.: s. ausf. § 26 Anm. 5.

Einstweilen frei.

2. Verfassungsm"ßigkeit des § 26b
Vergleich von Ehegatten mit unverheirateten Steuerpflichtigen: Im Ver-
gleich von Ehegatten mit allein lebenden unverheirateten Stpfl. l-sst sich sowohl
eine Bevorzugung als auch eine Benachteiligung zusammenveranlagter Ehegat-
ten feststellen.
E Bevorzugung zusammenveranlagter Ehegatten durch Haushaltsersparnis: Die Haus-
haltsersparnis der in einem gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten (sog.
Synergieeffekt) wird bei Zusammenveranlagung mit Splitting nicht ber(cksich-

§ 26b Anm. 4–7 Zusammenveranlagung von Ehegatten
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tigt, obwohl sie die wirtschaftliche Leistungsf-higkeit der Ehegatten erhçht
(Gutachten des Wissenschaftl. Beirats beim BMF zur Reform der direkten Steu-
ern, 1967, 37).
E Benachteiligung zusammenveranlagter Ehegatten durch den Ausschluss von be-
stimmten kindbedingten StErm-ßigungen (§ 24b, Entlastungsbetrag f(r Allein-
erziehende).
Privilegierung der Haushaltsf!hrungsehe gegen!ber beiderseits erwerbs-
t"tigen Steuerpflichtigen: Durch die Zusammenveranlagung mit Splitting
wird die Haushaltsf(hrungsehe in zweifacher Hinsicht bevorzugt. Durch die
Minderung der StBelastung aufgrund Zurechnung der H-lfte des Gesamtein-
kommens auf jeden Ehegatten (§ 32a Abs. 5 Satz 1; s. Anm. 4) und die Nicht-
ber(cksichtigung der erhçhter Leistungsf-higkeit infolge der Wertschçpfung
durch den im Haushalt t-tigen, nicht verdienenden Ehegatten (sog. Schattenein-
kommen der Haushaltsf(hrungsehe). Nach dem Willen des Gesetzgebers
(BTDrucks. 3/260, 34) ist dies eine gewollte „besondere Anerkennung der Auf-
gabe der Ehefrau als Hausfrau und Mutter“. Entschieden gegen diesen „Eduka-
tionseffekt“: Kullmer, Die Ehegattenbesteuerung, 1960, 37; Mennel, in Ver-
handlungen des 50. Dt. Juristentages, Bd. I, 1974, D 174 ff.; Seidl, StuW 1987,
210, der (ber eine hçhere Frauenerwerbsquote auch das Rentenproblem ent-
sch-rfen will, ohne dabei zu ber(cksichtigen, dass eine erhçhte Erwerbsquote
nicht nur hçhere Beitr-ge, sondern in sp-terer Zeit auch hçhere Rentenzahlun-
gen mit sich bringt.
UE hat sich durch die fortschreitende Erwerbsquote von Ehefrauen, die sich
der Erwerbsquote von alleinerziehenden und kinderlosen Frauen langsam ann--
hert, in den letzten Jahren ein signifikanter Wechsel im ehelichen Zusammenle-
ben vollzogen (vgl. die Darstellung von Ehrhardt in Statistisches Monatsheft
Baden-W(rttemberg, Heft 10/2006, 13, 16). Allerdings sind Ehefrauen in ho-
hem Maße teilzeitbesch-ftigt, und insbes. der im Hinblick auf die Probleme der
Altersversorgung auszubauende Bereich der Kindererziehung erlaubt h-ufig nur
eine eingeschr-nkte Erwerbst-tigkeit eines der Ehepartner.
E Die Nichtbesteuerung des Schatteneinkommens der Haushaltsf!hrungsehe, also der Ein-
sparungen durch persçnliche Dienstleistungen mit einem relativ hohen Markt-
wert, die Alleinstehenden oder beiderseits erwerbst-tigen Ehegatten nicht mçg-
lich ist, wird ebenfalls gegen die Zusammenveranlagung mit Splitting ins Feld
gef(hrt (Bçckli, Steuer-Revue 1978, 98; Kullmer, Die Ehegattenbesteuerung,
1960, 23 f.). UE ist das Schatteneinkommen (de lege ferenda) nicht in die Zu-
sammenveranlagung einzubeziehen, weil es kein Markteinkommen ist (s. Einf.
ESt. Anm. 17).
Ein Vergleich von M"nnern und Frauen soll durch die Beg(nstigung der
Haushaltsf(hrungsehe wegen der historisch bedingten Geschlechterrolle zu ei-
ner Benachteiligung der Frau f(hren (Vollmer, Das Ehegattensplitting: Eine
verfassungsrechtliche Untersuchung der Einkommenbesteuerung von Eheleu-
ten, Baden-Baden, 1998, 119 ff.).
Stellungnahme: UE ist § 26b insgesamt verfassungsgem-ß. Der Grundgedanke
der Ehe als einheitlicher Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft rechtfertigt die
typisierende Zurechnung und h-lftige Aufteilung der gemeinsamen Eink(nfte
der Ehegatten ohne R(cksicht auf den ehelichen G(terstand (s. Anm. 4). Bevor-
zugungen von Ehegatten durch die Zusammenveranlagung mit Splitting ent-
sprechen dem Gebot der Fçrderung von Ehe und Familie (Art. 6 Abs. 1 GG).
Soweit Ehegatten in stl. Sicht immer noch benachteiligt werden, ergibt sich dies

E 5
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aus StErm-ßigungen, die der nicht intakten Familie gew-hrt werden (vgl. Entlas-
tungsbetrag nach § 24b) und aus der gemeinsamen Ermittlung des Gesamt-
betrags der Eink(nfte (s. Anm. 36). Zur Verfassungsm-ßigkeit s. auch § 26
Anm. 11.

Einstweilen frei.

IV. Verh"ltnis zu den landesrechtlichen Kirchensteuerregelungen

Schrifttum: Braun, Kirchensteuer in Bayern – Nachforderungen bei glaubensverschiede-
nen Ehen wegen der Eheschließung, DStZ 2004, 122.

Maßstabsteuer: Die ESt. ist Maßstabsteuer (§ 51a) f(r die nach Landesrecht
festzusetzende KiSt. Haben sich Ehegatten f(r die Zusammenveranlagung ent-
schieden, wird die KiSt. in Hçhe von 8 vH (in Bayern, Ba.-W(rtt., Bremen und
Hamb.) bzw. 9 vH (in den (brigen Bundesl-ndern) der um den Kinderfreibetrag
(§ 51a Abs. 2) verminderten ESt. f(r beide Ehepartner gemeinsam festgesetzt.
Problematisch ist die KiStFestsetzung, wenn zusammenveranlagte Ehegatten
unterschiedlichen steuerberechtigten Religionsgemeinschaften angehçren oder
wenn einer der Ehegatten keiner steuerberechtigten Kirche angehçrt (glaubens-
verschiedene Ehe).
Konfessionsverschiedene Ehen: Die LandesKiStG enthalten f(r die Festset-
zung der KiSt. bei konfessionsverschiedenen Ehen den sog. Halbteilungsgrund-
satz (zB Art. 8 Abs. 2 KiStG Bayern). Danach wird die KiSt. im Fall der Zusam-
menveranlagung konfessionsverschiedener Ehegatten f(r jede der beteiligten
Kirchen aus der H-lfte der nach § 51a EStG gek(rzten ESt. erhoben (BFH v.
15.3.1995 – I R 85/94, BStBl. II 1995, 547). Nach BFH v. 8.5.1991 – I R 26/86
(BFHE 164, 573) sind konfessionsverschiedene Eheleute allerdings nicht Ge-
samtschuldner der je h-lftigen KiSt.
Glaubensverschiedene Ehe: Ist nur einer der Ehegatten kistpfl., wird die KiSt.
des der Kirche angehçrenden Ehegatten nur aus dem Teil der ESt. erhoben, der
auf die Eink(nfte dieses Ehegatten entf-llt (BFH v. 8.4.1997 – I R 68/96, BFH/
NV 1997, 218; Braun, DStZ 2004, 122).
Zum Aufteilungsverfahren vgl. Ott/Dix, DStZ 1990, 142: F(r jeden der Ehe-
gatten wird zun-chst eine fiktive Steuerlast f(r die von ihm erzielte Summe der
Eink(nfte festgelegt, die nach der EStGrundtabelle ermittelt wird. Dabei blei-
ben SA und agB zun-chst unber(cksichtigt. Die so ermittelten fiktiven EStBe-
lastungen eines jeden Ehepartners werden addiert und zu der fiktiven Steuerlast
des kistpfl. Ehegatten ins Verh-ltnis gesetzt. Der sich ergebende Prozentsatz
stellt dann den durch KiSt. belasteten Anteil an der tariflichen ESt. dar, die f(r
das gesamte zu versteuernde Einkommen beider Ehegatten errechnet wird.

Einstweilen frei.

Erl"uterungen zu § 26b:
Zusammenveranlagung

I. Zusammenrechnung der von den Ehegatten erzielten Eink!nfte

Schrifttum: Kessler, Abzug des Sparer-Freibetrages auch von negativen Einnahmen aus
Kapitalvermçgen, FR 1983, 244; Horlemann, Ber(cksichtigung des Sparer-Freibetrages
nach § 20 Abs. 4 EStG bei zusammenveranlagten Ehegatten, FR 1983, 220; Br!ninghaus,

§ 26b Anm. 7–26 Zusammenveranlagung von Ehegatten
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Die Wirkung der Splittingbesteuerung im geltenden Einkommensteuertarif, DStR 1995,
967.

1. Die Eink!nfte, die die Ehegatten erzielt haben
Nach § 26b werden die Eink(nfte, die die Ehegatten erzielt haben, zusammen-
gerechnet.
Getrennte Ermittlung der Ehegatten-Eink!nfte: Dies f(hrt zur Ermittlung
eines gemeinsam zu versteuernden Einkommens iSd. § 32a Abs. 5 Satz 1. Nach
dem Wortlaut des § 26b („Eink(nfte, die die Ehegatten erzielt haben“) setzt die
Zusammenrechnung die getrennte Ermittlung der Eink(nfte und des Gesamt-
betrags der Eink(nfte f(r jeden der Ehegatten voraus (BFH v. 23.8.1999 – GrS
2/97, BStBl. II 1999, 782; v. 6.7.1989 – IV R 116/87, BStBl. II 1989, 787; v. 18.3.
1986 – VIII 316/84, BStBl. II 1986, 713). Die Zusammenveranlagung ber(hrt
den Grundsatz der Individualbesteuerung bei der Zurechnung und Ermittlung
der Eink(nfte nicht (s. Anm. 4). Die Ehegatten stehen sich bei der Ermittlung ih-
rer Eink(nfte wie Fremde gegen(ber. Nur nach der Eink(nfteermittlung werden
zusammen zu veranlagende Ehegatten wie ein Stpfl. behandelt (s. ausf. Anm. 28).

2. Zurechnung der Ehegatten-Eink!nfte
Die getrennte Ermittlung der Ehegatteneink(nfte ermçglicht die stl. Anerken-
nung von Ehegattenvereinbarungen.
Anerkennung von Ehegattenvertr"gen: Ernsthaft vereinbarte und durch-
gef(hrte Vertr-ge (zB Arbeits-, Darlehens-, Miet-, Pacht- und Gesellschaftsver-
tr-ge) zwischen Ehegatten werden stl. wie bei der getrennten Veranlagung oder
der Einzelveranlagung anerkannt (BFH v. 18.3.1986 – VIII R 316/84, BStBl. II
1986, 713; vgl. auch R 26b EStR). Gleiches gilt f(r die /berlassung von Nut-
zungsrechten.
Vertr"ge zwischen Ehegatten f(hren bei dem einen Ehegatten zu BA/WK
und beim anderen zu entsprechenden Einnahmen. Zwar ist bei der Zusammen-
veranlagung eine Zusammenrechnung der Eink(nfte vorzunehmen (Summe der
Eink(nfte), gleichwohl haben Ehegattenvertr-ge nicht nur gewstl., sondern auch
estl. Auswirkungen, vor allem weil sich pauschalierte Steuervorteile auf die Hçhe
der Einnahmen auswirken (ArbNPauschbetrag, § 9a Abs. 1; LStPauschalierung,
§§ 40 ff.; s. auch § 2 Anm. 85) und weil die unterschiedliche Art der Einkunfts-
ermittlung je nach Einkunftsart zu unterschiedlichen Ergebnissen f(hren kann
(s. § 2 Anm. 85).

Zur Zurechnung von Eink(nften bei Ehegattenvertr-gen s. § 2 Anm. 170–174; zur Be-
deutung der ehelichen G(terst-nde f(r die Eink(nftezurechnung bei Ehegatten s. § 2
Anm. 180–186 und zur Eink(nftezurechnung auf die Ehegatten bei den einzelnen Ein-
kunftsarten s. § 2 Anm. 189–195.

Einr"umung von entgeltlichen Nutzungsrechten zwischen Ehegatten:
Ein Ehegatte kann dem anderen mit stl. Wirkung entgeltlich Nutzungsrechte an
einem ihm gehçrenden WG einr-umen. Dies hat unter Umst-nden den Verlust
der AfA zur Folge, wenn das Nutzungsrecht nicht bilanzierungsf-hig ist. Auf
der Grundlage des zivilrechtl. Miteigentums eines Ehegatten an BV besteht aber
die Mçglichkeit der Mitunternehmerschaft (s. § 2 Anm. 189).

Zur Zurechnung beim Nießbrauch zwischen nahe stehenden Personen, insbes. auch
Ehegatten s. § 2 Anm. 300–308 und bei schuldrechtl. Nutzungsrechten s. § 2 Anm. 323.

Unentgeltliche #berlassung von Wirtschaftsg!tern (Drittaufwand): Nach
der Rspr. des BFH kçnnen Aufwendungen nur von dem Ehegatten als BA/WK
stl. geltend gemacht werden, der Eigent(mer des zur Einnahmeerzielung ver-

E 7
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wendeten WG ist und der die Aufwendungen persçnlich getragen hat. Dies gilt
auch im Fall der Zusammenveranlagung. Ein betrieblich genutztes WG, das bei-
den Ehegatten gehçrt, wird deshalb nur insoweit notwendiges BV, als es dem
Betriebsinhaber zuzurechnen ist. Tr-gt der andere Ehegatte, der die WG nicht
zur Einnahmeerzielung nutzt, die Aufwendungen (zB Finanzierungsaufwendun-
gen, AfA) und besteht zwischen den Ehegatten keine klare und eindeutige vor
Beginn der Nutzung geschlossene entgeltliche Vereinbarung (ber die Nutzung,
kçnnen die Aufwendungen des Eigent(mer-Ehegatten als Drittaufwand nicht
stl. ber(cksichtigt werden (BFH v. 23.8.1999 – GrS 1/97, BStBl. II 1999, 778; v.
23.8.1999 – GrS 2/97, BStBl. II 1999, 782; v. 23.8.1999 – GrS 3/97, BStBl. II
1999, 774).
Ehegatten-Mitunternehmerschaften: Sind beide Ehegatten an einer Mit-
unternehmerschaft (GbR, OHG, KG, GmbH & Co. KG) beteiligt, so sind ge-
trennte Kapitalkonten zu f(hren und jedem Ehegatten sein Gewinnanteil im
Rahmen der Gewinnverteilung getrennt zuzurechnen. Auch bei der Ehegatten-
Mitunternehmerschaft ergeht daher grunds-tzlich eine einheitliche und geson-
derte Gewinnfeststellung (§§ 180 ff. AO). Eine Ausnahme gilt f(r F-lle von ge-
ringer Bedeutung (§ 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 AO; vgl. H 26b EStH 2005; vgl.
aber BFH v. 18.8.2005 – IV R 37/04, BStBl. II 2006, 165, f(r den Fall von Ehe-
leuten, die gemeinsam eine Landwirtschaft betreiben).

3. Ermittlung der Ehegatten-Eink!nfte
(Abzug von Steuererm"ßigungen)

Personenbezogene Ber!cksichtigung von Freibetr"gen und Pauschbetr"-
gen als Grundsatz: Da die Eink(nfte der Ehegatten getrennt ermittelt werden,
kommen auch die bei der Einkunftsermittlung zu ber(cksichtigenden Freibetr--
ge und Pauschbetr-ge nur bei dem Ehegatten zur Anwendung, der die Ein-
k(nfte erzielt hat. Dabei ist es unbeachtlich, an welcher Stelle der Abzug bei Er-
mittlung des zu versteuernden Einkommens vorgesehen ist. Ungeachtet der Be-
handlung der Ehegatten als ein Stpfl. ist der personenbezogene Abzug daher
auch nach Zusammenrechnung der Eink(nfte geboten. Im Einzelnen gilt Fol-
gendes:
E Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag des § 9a Satz 1 Nr. 1 kann nur von dem Ehegatten
in Anspruch genommen werden, der Eink(nfte aus nichtselbst-ndiger Arbeit
bezieht.
E Der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2)
kçnnen nur von dem Ehegatten geltend gemacht werden, der entsprechende
Versorgungsbez(ge hat.
E Der Werbungskosten-Pauschbetrag f!r Einnahmen iSd. § 19 Abs. 2 gem. § 9a Nr. 1
Satz 1 Buchst. b und f!r Einnahmen nach § 22 Nr. 1, 1a und Nr. 5 gem. § 9a Satz 1
Nr. 1 und Nr. 3 kann nur von dem zusammenveranlagten Ehegatten in An-
spruch genommen werden, der selbst entsprechende Einnahmen hat.
E Freibetrag bei Betriebsaufgabe (§ 16 Abs. 4): Der (altersbedingte oder infolge Be-
rufsunf-higkeit gew-hrte) Freibetrag bei Betriebsaufgabe steht Ehegatten nur
zu, wenn der Betriebsinhaber-Ehegatte die Voraussetzungen in seiner Person
verwirklicht. Auch wenn der Entschluss zur Betriebsaufgabe unmittelbar nach
dem Tod des Betriebsinhabers gefasst wird, steht der Witwe der erhçhte Frei-
betrag nur zu, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen in ihrer Person er-
f(llt (BFH v. 3.7.1991 – X R 26/90, BFH/NV 1991, 813).

§ 26b Anm. 28–29 Zusammenveranlagung von Ehegatten
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Ehegattenbezogene Ber!cksichtigung von Abzugsbetr"gen als Ausnah-
me: Bestimmte Pausch- und Freibetr-ge werden ehegattenbezogen gew-hrt,
entweder, weil dies der Lenkungscharakter einer Norm nach Auffassung des
Gesetzgebers gebietet (§ 13 Abs. 3) oder weil dies aus Vereinfachungsgr(nden
erforderlich erscheint (§ 9a Satz 1 Nr. 2; § 20 Abs. 4). Es gilt im Einzelnen:
E Gemeinsamer WKPauschbetrag und Sparerfreibetrag f!r Eink!nfte aus Kapitalvermçgen
(§ 9a Satz 1 Nr. 2, § 20 Abs. 4): Ehegatten erhalten die bei der Ermittlung der
Eink(nfte abziehbaren Betr-ge auch dann, wenn nur einer der Ehegatten Ein-
k(nfte aus Kapitalvermçgen nach § 20 erzielt hat. Dadurch wird eine sonst not-
wendige Aufteilung des Vermçgens zwischen den Ehegatten vermieden
(KSM/v. Bornhaupt, § 9a Rn. B 26).
Der verdoppelte Sparerfreibetrag ist zusammenveranlagten Ehegatten auch
dann zu gew-hren, wenn nur einer der Ehegatten positive Eink(nfte aus Kapi-
talvermçgen in Hçhe des zweifachen Sparerfreibetrags erzielt hat, die Ehegatten
insgesamt aber einen Verlust aus Kapitalvermçgen erlitten haben (BFH v. 26.2.
1985 – VIII R 125/83, BStBl. II 1985, 547, und v. 26.2.1985 – VIII R 59/83,
BFH/NV 1985, 69; R 20.3 EStR 2005).
E Freibetrag f!r Land- und Forstwirte (§ 13 Abs. 3): Der bei Ermittlung des Gesamt-
betrags der Eink(nfte bei Zusammenveranlagung verdoppelte Freibetrag f(r
Land- und Forstwirte (f(r Einkommen bis zu 61400 E) wird auch gew-hrt,
wenn nur einer der Ehegatten land- und forstwirtschaftliche Eink(nfte in ent-
sprechender Hçhe hat. Hat allerdings der eine Ehegatte positive und der andere
negative Eink(nfte aus Land- und Forstwirtschaft, so h-ngt die Hçhe des Frei-
betrags von der Summe der zusammengerechneten Eink(nfte der Ehegatten
aus Land- und Forstwirtschaft ab (BFH v. 25.2.1988 – IV R 32/86, BStBl. II
1988, 827).

4. Zusammenrechnung der Eink!nfte, die die Ehegatten erzielt haben

Schrifttum: Heidemann, /bertragung des Verlustausgleichs oder Verlustabzugs in Erbf-l-
len, Inf. 1987, 314; Kanzler, Neuere Rechtsprechung zur Einkommensbesteuerung der
Land- und Forstwirtschaft, FR 1989, 697; Raupach/Bçckstiegel, Die Verlustregelungen
des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002, FR 1999, 487, 557, 617; s. auch das
Schrifttum vor Anm. 27.

Gemeinsame Summe der Eink!nfte: Die f(r beide Ehegatten getrennt ermit-
telten Eink(nfte werden zusammengerechnet, so dass sich eine gemeinsame
Summe der Eink(nfte (§ 2 Abs. 3) f(r zusammenveranlagte Ehegatten ergibt (s.
§ 2 Anm. 545 aE). Die Zusammenrechnung bewirkt einen weiteren Verlustaus-
gleich zwischen den Eink(nften beider Ehegatten. Nach dem Wortlaut des Ge-
setzes ist die Bildung einer Summe der Eink(nfte jedes Ehegatten vor der Zu-
sammenrechnung nicht erforderlich (aA wohl Lang, Die Bemessungsgrundlage
der Einkommensteuer, 1981/1988, 624). Das f(hrt zu folgenden Besonderhei-
ten beim Verlustausgleich:
Unbeschr"nkter Verlustausgleich zwischen zusammenveranlagten Ehe-
gatten: Bei Zusammenveranlagung sind die Verluste jedes Ehegatten nicht nur
mit seinen eigenen positiven Eink(nften, sondern auch mit den positiven Ein-
k(nften des anderen Ehegatten auszugleichen (glA BFH v. 4.9.1969 – IV R
288/66, BStBl. II 1969, 726; v. 23.8.1977 – VIII R 120/74, BStBl. II 1978, 8).
Diese Zusammenrechnung ist in der f(r die Eheleute g(nstigsten Weise vor-
zunehmen, da § 2 Abs. 3 keine bestimmte Reihenfolge und § 26b nur eine Zu-
sammenrechnung der Eink(nfte und nicht des Gesamtbetrags der jeweiligen

E 9
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Eink(nfte der Ehegatten (s.o.) vorschreibt (so BFH v. 23.8.1977 – VIII R
120/74 aaO, best-tigt durch BFH v. 6.7.1989 – IV R 116/87, BStBl. II 1989,
787). S. dazu auch § 2 Anm. 553.

Beschr"nkter Verlustausgleich zwischen Ehegatten (Rechtslage in den VZ 1999
– 2003): vgl. die Darstellung in Raupach/Bçckstiegel, FR 1999, 487, 557, 617.

Verlustausgleichsverbote bei Zusammenveranlagung von Ehegatten: Ein-
zelne Vorschriften lassen nur einen beschr-nkten Verlustausgleich zu, wie zB
§ 15 Abs. 4 (Verluste aus gewerblicher Tierzucht und aus Termingesch-ften),
§ 23 Abs. 3 (Verluste aus privaten Ver-ußerungsgesch-ften) und § 2a Abs. 1 (ne-
gative ausl-ndische Eink(nfte). Zur Zusammenstellung aller gesetzlichen Ver-
lustausgleichsverbote s. § 2 Anm. 561.
Im Einzelnen werden folgende Auffassungen vertreten:
E Verluste aus gewerblicher Tierzucht eines Ehegatten, die nach § 15 Abs. 4 Satz 1 nicht
mit positiven anderen Eink(nften verrechnet werden kçnnen, kçnnen mit posi-
tiven Eink(nften des anderen Ehegatten aus gewerblicher Tierzucht saldiert
werden (BFH v. 6.7.1989 – IV R 116/87, BStBl. II 1989, 787). Danach ist eine
Untergruppe der Eink(nfte von Ehegatten aus gewerblicher Tierzucht oder
Tierhaltung zu bilden (kritisch Kanzler, FR 1989, 697).
E Negative ausl"ndische Eink!nfte (§ 2a) sind aus denselben Gr(nden zwischen
den Ehegatten unmittelbar ausgleichsf-hig (s. § 2a Anm. 50).
E Verluste aus privaten Ver"ußerungsgesch"ften (§ 23a Abs. 3) kçnnen mit Gewinnen
des anderen Ehegatten aus solchen Gesch-ften ebenfalls saldiert werden (s. ausf.
§ 23 Anm. 320).
Besonderheiten des Verlustausgleichs bei Zusammenveranlagung in Erb-
f"llen: Stirbt der Ehegatte, dem der Verlust zuzurechnen ist, w-hrend des VZ,
in dem er den Verlust erlitten hat, so ist ein Verlustausgleich mit Eink(nften des
(berlebenden Ehegatten nur mçglich, wenn dieser die Verluste auch tats-chlich
tr-gt. Ist der (berlebende Ehegatte nur Pflichtteilsberechtigter oder Miterbe, ist
eine Zusammenveranlagung von der Zustimmung der (brigen Erben abh-ngig.
Stimmen die (brigen Erben einer Zusammenveranlagung mit den Eink(nften
des (berlebenden Ehegatten nicht zu, so werden die mit Eink(nften des Erblas-
sers nicht ausgleichsf-higen Verluste anteilig (entsprechend dem Erbteil) auf die
Erben aufgeteilt. Dies gilt unabh-ngig davon, ob die Einkunftsquelle, aus der
die Verluste stammen, von einzelnen oder von mehreren Erben fortgef(hrt wird
(BFH v. 13.11.1979 – VIII R 193/77, BStBl. II 1980, 188; s. auch § 2 Anm. 553
mwN).

Einstweilen frei.

II. Gemeinsame Zurechnung der zusammengerechneten Eink!nfte

Die gemeinsame Zurechnung der zusammengerechneten Eink(nfte der Ehegat-
ten, also der gemeinsamen Summe der Eink(nfte iSd. § 2 Abs. 3, bildet die
Grundlage f(r die weiteren Stufen der Ermittlung des zu versteuernden Ein-
kommens (der EStBemessungsgrundlage). Das Gesetz folgert daraus, dass die
Ehegatten gemeinsam als Stpfl. behandelt werden (s. Anm. 36–55), bevor ihnen
durch § 32a Abs. 5 jeweils die H-lfte der Bemessungsgrundlage zugerechnet
wird (s. Anm. 4).

Einstweilen frei.

§ 26b Anm. 30–35 Zusammenveranlagung von Ehegatten
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III. Behandlung der Ehegatten als ein Steuerpflichtiger,
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist

Schrifttum: Puhl, #nderung der Einkommensbesteuerung außerordentlicher Eink(nfte
im Rahmen der StReform 1990, DB 1988, 1917; Stuhrmann, Zur Tariferm-ßigung f(r
außerordentliche Eink(nfte bei Ehegatten, FR 1990, 389; Schulze zur Wiesche, Die Neu-
regelung des § 34 EStG zum 1.1.1990 idF des StReform#ndG, FR 1990, 445; Erhard,
Einkommensbesteuerung außerordentl. Eink(nfte, insbesondere betriebl. Ver-ußerungs-
gewinne, DB 1990, 199; Kerth, Die Betragsgrenze des § 34 Abs. 1 EStG bei der Veranla-
gung von Ehegatten, Inf. 1990, 553; Ramisch, Ungewollte Regelungsl(cken in § 26c EStG,
DB 1992, 1059; Flies, Gemeinschaftliche Veranlagung der Ehegatten – zwei Bescheide?,
DStR 1998, 1077; Raupach/Bçckstiegel, Die Verlustregelungen des StEntlG 1999/
2000/2002, FR 1999, 487, 557, 617; Schuka, K(rzung des Vorwegabzugs bei zusammen-
veranlagten Ehegatten, DStR 2004, 597; Nickel/Robertz, Zur Verdopplung der Hçchst-
betr-ge der Grenzen der §§ 10b Abs. 1 Satz 3, 10b Abs. 1a EStG bei zusammenveranlag-
ten Ehegatten, FR 2006, 66.

1. Einheitliche Ermittlung des Gesamtbetrags der Eink!nfte bei Zusam-
menveranlagung (§ 2 Abs. 3)

Gemeinsame Behandlung als ein Steuerpflichtiger: Nach Zusammenrech-
nung und gemeinsamer Zurechnung der Eink(nfte („sodann“) werden die Ehe-
gatten gemeinsam als ein Stpfl. behandelt. Der f(r beide Ehegatten deshalb ge-
meinsam zu ermittelnde Gesamtbetrag der Eink(nfte wird vom Gesetz definiert
als Ergebnis des Rechenvorgangs Summe der Eink(nfte abz(glich der in § 2
Abs. 3 genannten und weiterer in einzelnen Vorschriften des EStG aufgef(hrter
Betr-ge (s. § 2 Anm. 565). Bei Zusammenveranlagung von Ehegatten gilt f(r die
einzelnen Abzugsbetr-ge Folgendes:
Getrennte Ermittlung des Altersentlastungsbetrags: Der Altersentlastungs-
betrag nach § 24a ist von der Summe der Eink(nfte der Ehegatten abzuziehen
(§ 2 Abs. 3). Erf(llen beide Ehegatten die Voraussetzungen f(r die Gew-hrung
des Altersentlastungsbetrags, so wird dieser jedem der Ehegatten gew-hrt. Die
Hçhe des dem einzelnen Ehegatten zu gew-hrenden Altersentlastungsbetrags
errechnet sich f(r jeden Ehegatten gesondert (§ 24a Satz 4).

Zur Berechnung des Altersentlastungsbetrags und zu Gestaltungsmçglichkeiten durch
Ehegattenvertr-ge s. § 24a Anm. 32.

Verdoppelung des Freibetrags f!r Land- und Forstwirte nach § 13 Abs. 3
Satz 3: Der bei Ermittlung des Gesamtbetrags der Eink(nfte abziehbare Frei-
betrag ist bei Zusammenveranlagung in doppelter Hçhe zu gew-hren (s.
Anm. 29).
Andere bei Ermittlung des Gesamtbetrags der Eink!nfte abziehbare Er-
m"ßigungen werden bei Zusammenveranlagung nur f(r den Ehegatten abge-
zogen, der die jeweiligen Voraussetzungen erf(llt. Dies gilt f(r den Abzug aus-
l-nd. Steuern nach § 34c Abs. 2, 3 und 6 (FinMin. Nds. v. 31.7.1996, FR 1996,
686; s. § 2 Anm. 565).

Einstweilen frei.

2. Einkommensermittlung bei der Zusammenveranlagung

a) Sonderausgaben zusammenveranlagter Ehegatten (§§ 10–10c)
Einheitsgedanke: Zusammenveranlagte Eheleute bilden hinsichtlich der SA ei-
ne Veranlagungsgemeinschaft. Welcher der Ehegatten die Aufwendungen getra-
gen hat, ist unerheblich. Im Einzelnen ergeben sich bei den SA f(r die Zusam-
menveranlagung folgende Besonderheiten:

E 11
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Vorsorgeaufwendungen und Hçchstbetragsberechnung (§ 10 Abs. 1 Nr. 2
u. 3 und Abs. 3 Satz 2): Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
wird der zus-tzliche Hçchstbetrag verdoppelt (§ 10 Abs. 3 Satz 2). Daher ist die
K(rzung nach § 10 Abs. 3 Satz 5 vom gemeinsamen doppelten Hçchstbetrag
vorzunehmen, und zwar nach der Rspr. auch dann, wenn die Voraussetzungen
der K(rzung nur bei einem Ehegatten vorliegen und der abzusetzende Betrag
hçher ist als die auf diesen Ehegatten rechnerisch entfallende H-lfte des gemein-
samen Hçchstbetrags.

StRspr.: BFH v. 21.6.1989– X R 19/85, BFH/NV 1990, 223, s. auch § 10 Anm. 400
mwN zu -lterer Rspr. und Schrifttum. Das ist verfassungsrechtl. nicht zu beanstanden,
s. BVerfG v. 16.1.1991 – 1 BvR 1400/90, HFR 1991, 672; aA Tiedtke, DStZ 1986, 430;
Tiedtke, FR 1989, 652.

Aufwendungen f!r die Berufsausbildung oder Weiterbildung des Ehegat-
ten (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 3) kçnnen auch abgezogen werden, wenn sie f(r
den Ehegatten geleistet worden sind und die Voraussetzungen der Ehegatten-
veranlagung (§ 26 Abs. 1) zur Zeit der Ausgabe vorgelegen haben. Erf(llen bei-
de Ehegatten die Voraussetzungen f(r den Abzug, so kann ein von einem Ehe-
gatten nicht ausgenutzter Hçchstbetrag nicht f(r den anderen Ehegatten geltend
gemacht werden (s. § 10 Anm. 317 aE).

Zur Nachversteuerung von Versicherungs- und Bausparbeitr-gen bei Zusammenver-
anlagung nach § 10 Abs. 5 s. Anm. 50.

Zus"tzliche Altersvorsorge (§ 10a): Erf(llt einer der Ehegatten die Vorausset-
zungen f(r die Gew-hrung des Abzugsbetrags nach § 10a nicht, sind bei demje-
nigen der Ehegatten, der die Voraussetzungen erf(llt, die von beiden Ehegatten
geleisteten Altersvorsorgebeitr-ge wie SA zu ber(cksichtigen (s. ausf. § 79
Anm. 4).
Sonderausgaben-Pauschbetrag und Vorsorgepauschale (§ 10c): Zusam-
menveranlagte Ehegatten erhalten einen verdoppelten SA-Pauschbetrag (§ 10c
Abs. 1 Satz 2; s. § 10c Anm. 14–16). Der Einheitsgedanke (s.o.) f(hrt dazu, dass
nicht ein Ehegatte die den Pauschbetrag (bersteigenden SA und der andere den
SA-Pauschbetrag abziehen kann (s. auch § 10c Anm. 16). Die Hçchstbetr-ge der
Vorsorgepauschalen werden bei der Zusammenveranlagung verdoppelt (§ 10
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1). Haben beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen, so ist die Be-
messungsgrundlage „Arbeitslohn“ zun-chst f(r jeden Ehegatten gesondert zu
berechnen (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2). Kein Verfassungsverstoß wegen Benach-
teiligung von Beamten-Ehepaaren gegen(ber sog. Mischf-llen (BFH v. 4.6.1991
– X R 87/89, BFH/NV 1992, 21). Im Einzelnen dazu und zur Behandlung der
Mischf-lle s. § 10c Anm. 72–76.
Spenden zusammenveranlagter Ehegatten (§ 10b): Spenden an fremde
Dritte sind ohne R(cksicht auf die Person des Leistenden vom gemeinsamen
Gesamtbetrag der Eink(nfte abziehbar (s. auch § 10b Anm. 96). Keine Wert-
abgabe aber bei Zahlungen des Stpfl. an den zusammenveranlagten Ehegatten,
der damit sein denkmalgesch(tztes Haus erh-lt (BFH v. 20.2.1991 – X R
191/87, BStBl. II 1991, 651).
E Der erhçhte Spendenabzugshçchstbetrag f(r Zuwendungen iSd. § 10b Abs. 1 Satz 3
(20450 E) steht jedem der Ehegatten zu, sofern er die Zuwendung aus seinem
Vermçgen geleistet hat (BFH v. 3.8.2005 – XI R 76/03, BFH/NV 2006, 160,
und v. 3.8.2005 – XI R 81/03, BFH/NV 2006, 267; s. auch Nickel/Robertz,
FR 2006, 66).

§ 26b Anm. 39 Zusammenveranlagung von Ehegatten
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b) Verlustabzug bei Zusammenveranlagung (§ 10d)
Zwang zum Ausgleich: F(r zusammenveranlagte Ehegatten besteht im Ver-
lustabzugsjahr ein Zwang zum Ausgleich von Verlusten der Ehegatten unter-
einander (BFH v. 13.11.1979 – VIII R 193/77, BStBl. II 1980, 188). In solchen
F-llen kann getrennte Veranlagung der Ehegatten vorteilhafter sein (s. § 26
Anm. 7). Nicht ausgeglichen und damit abziehbar sind Verluste, wenn im
Entstehungsjahr der Gesamtbetrag der Eink(nfte der Ehegatten negativ ist. So-
lange der Gesamtbetrag der Eink(nfte der Ehegatten positiv ist, sind Verluste
eines zusammenveranlagten Ehegatten vorrangig auszugleichen (s. § 10d
Anm. 17). Stets vorrangig ist daher der Verlustausgleich im Entstehungsjahr.

Zum eingeschr-nkten Verlustausgleich in den VZ 1999–2003 s. Raupach/Bçckstiegel,
FR 1999, 487, 557, 617.

Ein Wechsel der Veranlagungsart zwischen dem Jahr der Verlustentstehung
und dem Verlustabzug ist zul-ssig. Zu den Besonderheiten s. die Tabelle in § 10d
Anm. 17.
Gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs (§ 10d Abs. 4):
Der verbleibende Verlustabzug, dh. der nicht ausgeglichene (s. Anm. 30) und
nicht r(cktrags- oder vortragsf-hige Verlust, ist nach § 10d Abs. 4 Satz 1 geson-
dert festzustellen. Zu den Besonderheiten der Feststellung bei zusammenver-
anlagten Ehegatten s. § 10d Anm. 122.
Verdoppelung der Hçchstgrenzen f!r Verlustr!cktrag: Nach § 10d Abs. 1
Satz 1 verdoppelt sich im Fall der Zusammenveranlagung im Verlustabzugsjahr
der Hçchstbetrag f(r den Verlustr(cktrag (s. § 10d Anm. 61).
Verdopplung des Sockelbetrags beim Verlustvortrag: Nach § 10d Abs. 2
Satz 2 verdoppelt sich im Fall der Zusammenveranlagung im Verlustabzugsjahr
der unbeschr-nkt mçgliche Verlustvortrag (Einzelheiten s. § 10 Anm. 108).

Zur erneuten Aus(bung von Wahlrechten f(r das Verlustjahr bei #nderung der StBe-
scheide s. § 26 Anm. 80.

Einstweilen frei.

c) Außergewçhnliche Belastungen bei Zusammenveranlagung
(§§ 33–33b)

Einheitsgedanke: Wie bei den SA (s. Anm. 39) werden zusammenveranlagte
Ehegatten auch beim Abzug von agB wie ein Stpfl. behandelt. Nicht entschei-
dend ist daher, welcher Ehegatte die Aufwendungen wirtschaftlich getragen und
welcher die Tatbestandsvoraussetzungen f(r den Abzug der agB in seiner Per-
son erf(llt hat (s. § 33 Anm. 21).
Die zumutbare Belastung (§ 33 Abs. 3) ist f(r zusammenveranlagte Ehegat-
ten geringer bemessen als f(r Ehegatten mit getrennter Veranlagung (s. § 33
Anm. 224).
Der Unterhaltshçchstbetrag und der Ausbildungsfreibetrag (§ 33a Abs. 1
und 2) stehen zusammenveranlagten Ehegatten nur einmal zu. Eine Aufteilung
des Ausbildungsfreibetrags ist nach § 33a Abs. 2 S-tze 5 und 6 nur f(r die nicht
intakte Ehe vorgesehen.
Der Abzug von Unterhaltsleistungen an den anderen zusammenveranlagten Ehe-
gatten ist durch die Vorschriften (ber die Ehegattenbesteuerung ausgeschlossen
(BFH v. 31.5.1989 – III R 166/86, BStBl. II 1989, 658; s. § 26 Anm. 13 mwN).
Die Hçchstbetr"ge f!r Haushaltshilfe und Heimunterbringung nach
§ 33a Abs. 3 S"tze 1 und 2 werden zusammenveranlagten Ehegatten nach
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§ 33a Abs. 3 Satz 3 grunds-tzlich nur einmal gew-hrt (s. § 33a Anm. 370). Aller-
dings werden die Betr-ge nach § 33a Abs. 3 Satz 3 zweimal gew-hrt, wenn die
Ehegatten wegen Pflegebed(rftigkeit eines der Ehegatten an einer gemeinsamen
Haushaltsf(hrung gehindert sind.
Die Pauschbetr"ge f!r behinderte Menschen und Hinterbliebene und
Pflegepersonen nach § 33b kçnnen bei Zusammenveranlagung f(r jeden Ehe-
gatten, der die Voraussetzungen erf(llt, abgezogen werden. Die Ehegatten sind
gemeinsam als Stpfl. zu behandeln (s. Kanzler, FR 1992, 675). Es gilt der Ein-
heitsgedanke. Auch eine Aufteilung des (bertragbaren Behindertenpausch-
betrags eines Kindes ist nur f(r den Fall vorgesehen, dass die Ehegatten die Vo-
raussetzungen der Ehegattenveranlagung nicht erf(llen (§ 33b Abs. 5 S-tze 2
und 3).

Einstweilen frei.

3. Ermittlung des zu versteuernden Einkommens bei Zusammenveranla-
gung

Kinderfreibetrag und Betreuungsfreibetrag (§ 32 Abs. 6 Satz 2) verdoppeln
sich bei zusammenveranlagten Ehegatten, wenn das Kind zu beiden Ehegatten
in einem Kindschaftsverh-ltnis steht. Besteht das Kindschaftsverh-ltnis nur zu
einem der Ehegatten, erh-lt nur dieser die Freibetr-ge.
Entlastungsbetrag f!r Alleinerziehende (§ 24b) und Zusammenveranlagung
schließen sich dem Grunde nach aus, kçnnen jedoch im Jahr der Trennung ge-
meinsam gew-hrt werden. Der Entlastungsbetrag wird nur anteilig auf die Mo-
nate der Trennung gew-hrt (§ 24b Abs. 3).

Einstweilen frei.

4. Ermittlung der tariflichen und der festzusetzenden Einkommensteuer
bei Zusammenveranlagung

a) Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer zusammenveranlagter
Ehegatten

Splittingverfahren: Seit der redaktionellen Neufassung des § 26b durch das
EStRG 1974 (s. Anm. 1) ist der Hinweis auf die Anwendung des Splittingtarifs
zwar nicht mehr ausdr(cklich in § 26b enthalten. Die Anwendung des Splitting-
Verfahrens ergibt sich aber unmittelbar aus § 32a Abs. 5.
Progressionsvorbehalt bei Zusammenveranlagung (§ 32b): Der Progressi-
onsvorbehalt wird auf das gesamte gemeinsame zu versteuernde Einkommen
der Ehegatten angewendet. Dabei ist unbeachtlich, welchem der Ehegatte die
unter den Progressionsvorbehalt fallenden Einnahmen zugeflossen sind. Dies
gilt selbst f(r den Fall, dass einer der Ehegatten ausschließlich die stpfl. und der
andere Ehegatte ausschließlich die unter den Progressionsvorbehalt fallenden
sonstigen Einnahmen erzielt hat. Hier kann die Wahl der getrennten Veranla-
gung empfehlenswert sein.
Tariferm"ßigungen nach § 34 bei Zusammenveranlagung: Bei Inanspruch-
nahme der Tariferm-ßigungen des § 34 werden zusammenveranlagte Ehegatten
als ein Stpfl. behandelt. Der Hçchstbetrag f(r tarifbeg(nstigte außerordentliche
Eink(nfte von 5 Mio. E kann von jedem der zusammenveranlagten Ehegatten
in Anspruch genommen werden, wenn er in seiner Person die Voraussetzungen
erf(llt (s. § 34 Anm. 75). Unter Umst-nden kann im Jahr des Zuflusses der au-
ßerordentlichen Eink(nfte die Wahl der getrennten Veranlagung sinnvoll sein.

§ 26b Anm. 43–49 Zusammenveranlagung von Ehegatten

44–45

46

47–48

49

##508##



X:/osv/HHR/226/EStG/P026b/001–020.3d – Seite17/22 | 1.2.2007 | 13:10

HHR Lfg. 226 Januar 2007 Pfl!ger

Die Tariferm"ßigung f!r außerordentliche Holznutzungen nach § 34b
kann auch bei Zusammenveranlagung von jedem der Ehegatten, der einen eige-
nen Forstbetrieb unterh-lt, in Anspruch genommen werden.

b) Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer zusammenveran-
lagter Ehegatten (§ 2 Abs. 6)

Die Steuererm"ßigung f!r Land- und Forstwirte nach § 34e wird bei Zu-
sammenveranlagung nur dann jedem der Ehegatten gew-hrt, wenn sie Inhaber
oder Mitinhaber verschiedener land- und forstwirtschaftlicher Betriebe sind
(§ 34e Abs. 2 Satz 3; im Einzelnen s. § 34e Anm. 52 mit Berechnungsbeispiel).
Die Steuererm"ßigung f!r Parteispenden nach § 34g verdoppelt sich f(r
zusammenveranlagte Ehegatten auf 1650 E (§ 34g Satz 2; s. § 34g Anm. 25).
Nachversteuerung von Versicherungs- und Bausparbeitr"gen (§ 10
Abs. 5): Unter den Voraussetzungen der Zusammenveranlagung greift der
Nachversteuerungstatbestand der Abtretung nach § 10 Abs. 5 nicht bei einer
Abtretung unter Ehegatten (s. § 10 Anm. 486 mwN und Anm. 510 „Ehegatte“).
Die Arbeitslosigkeit des zusammenveranlagten anderen Ehegatten berechtigt
nicht zur vorzeitigen Verf(gung (ber Bausparmittel des Stpfl. (R 10.6 EStR
2005; zweifelnd wohl § 10 Anm. 507). Bei Durchf(hrung der Nachversteuerung
und Berechnung der Nachsteuer ist entscheidend die Veranlagungsart im Jahr
der stl. Ber(cksichtigung. Bei Zusammenveranlagung im Jahr des SA-Abzugs ist
die Nachsteuer auch dann als gemeinsame Steuer festzusetzen, wenn die Ehe-
gatten im Nachversteuerungsjahr getrennt veranlagt werden.

Einstweilen frei.

5. Der Zusammenveranlagungsbescheid

Schrifttum: Domann, Die #nderung der Bekanntgabevorschriften in der AO durch das
StBereinG 1986, DStZ 1987, 159; Flies, Gemeinschaftliche Veranlagung der Ehegatten –
zwei Bescheide?, DStR 1998, 1077; Heinke, Zur Bekanntgabe von Steuerbescheiden an
zusammenveranlagte Ehegatten, DStZ 2000, 95; Greite, Verpflichtungsklage auf getrenn-
te Veranlagung, FR 2006, 92.

a) Adressaten des Zusammenveranlagungsbescheids
Wahlrecht des Finanzamts: Ein StBescheid muss die Personen bezeichnen,
denen er bekannt zu geben ist, um wirksam zu werden (§ 122 Abs. 1, § 124
Abs. 1, § 155 Abs. 1 AO). Adressaten sind bei Zusammenveranlagung zur ESt.
beide Ehegatten. Das FA hat deshalb die Wahl, entweder jedem der Ehegatten
einen inhaltsgleichen Einzelsteuerbescheid bekannt zu geben oder einen zusam-
mengefassten StBescheid nach § 155 Abs. 3 AO zu erlassen.

StRspr.: BFH v. 14.1.1997 – VIII R 66/96, BFH/NV 1997, 283; v. 26.3.1985 – VIII R
225/83, BStBl. II 1985, 603; s. auch Tipke/Kruse, § 155 AO Rn. 37.

E Bei Erlass von zwei gesonderten inhaltsgleichen Steuerbescheiden (§ 155 Abs. 1 AO)
muss der jeweilige Ehegatte mit seinem vollen Namen und seiner Anschrift als
Adressat des Bescheids benannt sein.
E Bei Erlass eines zusammengefassten Steuerbescheids (§ 155 Abs. 3) handelt es sich um
die Zusammenfassung zweier selbst-ndiger Steuerverwaltungsakte in einem For-
mular. Der zusammengefasste StBescheid gegen die Ehegatten enth-lt zwei
inhaltlich selbst-ndige StFestsetzungen an zwei getrennte StSubjekte. Beide
Ehegatten m(ssen deshalb als Adressaten des Bescheids ersichtlich sein. Zur
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Adressierung eines zusammengefassten Bescheids vgl. Tipke/Kruse, § 155 AO
Rn. 37).
Adressaten des Zusammenveranlagungsbescheids im Erbfall: Stirbt einer
der Ehegatten nach Ende des letzten Zusammenveranlagungszeitraums, aber
vor Erlass der entsprechenden StBescheide, ist ein StBescheid nach Ansicht des
BFH auch dann inhaltlich hinreichend bestimmt, wenn er an „Herrn und Frau
... (Name des (berlebenden Ehegatten) ...“ gerichtet ist. Der StBescheid ist als
Einzelbescheid gegen(ber dem (berlebenden Ehegatten wirksam geworden
(BFH v. 24.4.1986 – IV R 82/84, BStBl. II 1986, 545). Entsprechendes gilt bei
Erlass eines Einzelsteuerbescheids, der an die Erbengemeinschaft adressiert ist
und in den Erl-uterungen mittelbar die Beteiligten der Erbengemeinschaft
nennt (BFH v. 17.11.2005 – III R 8/03, BStBl. II 2006, 287).

b) Bekanntgabe des Zusammenveranlagungsbescheids
Von der Adressierung zu trennen ist die Frage, wem der Zusammenveranla-
gungsbescheid bekannt zu geben ist. Der Bescheid ist demjenigen Beteiligten
bekannt zu geben, f(r den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen ist (§ 122
Abs. 1 Satz 1 AO). Er kann auch gegen(ber einem Bevollm-chtigten bekannt
gegeben werden (§ 122 Abs. 1 Satz 3 AO).
Einzelbescheide zur Zusammenveranlagung (s. Anm. 57) sind den jeweili-
gen Adressaten bekannt zu geben. Diese kçnnen f(r die Bekanntgabe einen Be-
vollm-chtigten bestimmen. Bevollm-chtigter kann auch der Ehegatte sein.
Bekanntgabe zusammengefasster Zusammenveranlagungsbescheide:
Nach § 122 Abs. 6 AO gen(gt die einverst-ndliche Bekanntgabe an nur einen
Beteiligten (Ehegatten und Gesamtschuldner) mit Wirkung f(r und gegen den
anderen Ehegatten. Dieser kann nachtr-glich eine Abschrift des Bescheids ver-
langen (§ 122 Abs. 6 Halbs. 2 AO). Die Abschrift ist als bloße Mitteilung verfah-
rensrechtl. ohne Bedeutung. Nach § 122 Abs. 7 Satz 1 AO reicht es aber grund-
s-tzlich auch aus, wenn den Ehegatten unter ihrer gemeinsamen Anschrift eine
Ausfertigung des StBescheids (bermittelt wird. Dabei handelt es sich uE um die
gesetzliche Vermutung einer gegenseitigen Empfangsbevollm-chtigung. Der Be-
scheid ist den Ehegatten jedoch einzeln bekannt zu geben, wenn sie dies bean-
tragt haben oder wenn dem FA bekannt ist, dass zwischen den Eheleuten ernst-
hafte Meinungsverschiedenheiten bestehen (§ 122 Abs. 7 Satz 2 AO). F(r den
Normalfall ist danach eine gegenseitige Empfangsbevollm-chtigung der Eheleu-
te nicht erforderlich.
F!r die Bekanntgabe des Zusammenveranlagungsbescheids an einen Be-
vollm"chtigten nach § 122 Abs. 1 Satz 3 AO gilt Entsprechendes. Bevollm-ch-
tigen zusammenveranlagte Ehegatten gemeinsam einen Bevollm-chtigten, so
wird der zusammengefasste EStBescheid durch /bermittlung einer Ausfer-
tigung an diesen mit Wirkung f(r beide Ehegatten bekannt gegeben. Beantragen
die Ehegatten Einzelbekanntgabe, so ist die Bekanntgabe von zwei Bescheiden
an den Bevollm-chtigten erforderlich (BFH v. 9.8.1991 – III R 169/90, BFH/
NV 1992, 433). Wird der bevollm-chtigte Dritte nur von einem der Ehegatten
beauftragt, kann eine wirksame Bekanntgabe durch zusammengefassten Be-
scheid nicht erfolgen.

c) Fçrmliche Zustellung von Zusammenveranlagungsbescheiden
Keine zusammengefasste Zustellung mçglich: Ein zusammengefasster
StBescheid kann nicht wirksam mit einer Postzustellungsurkunde, in der beide
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Ehegatten als Empf-nger bezeichnet sind, zugestellt werden. Die Vorschriften
der AO werden bei der fçrmlichen Zustellung durch die Bestimmungen des
VwZG verdr-ngt (Tipke/Kruse, AO/FGO, § 8 VwZG Rn. 10).

d) %nderung des Zusammenveranlagungsbescheids
Mçglichkeit unterschiedlicher Steuerfestsetzungen: Auch bei der #nderung
von Zusammenveranlagungsbescheiden bleiben zusammenveranlagte Ehegatten
zwei getrennte StSubjekte (s. Anm. 35). Entsprechend kçnnen sich daher unter-
schiedliche StFestsetzungen ergeben, je nachdem, bei welchem der Ehegatten die
Tatbestandsvoraussetzungen einer Berichtigungsvorschrift erf(llt sind (s. auch
Anm. 70 zu unterschiedlichen Entscheidungen im Rechtsbehelfsverfahren).
Eine %nderung nach § 164 Abs. 2 AO ist auch dann mçglich, wenn der Nach-
pr(fungsvorbehalt gegen(ber dem anderen zusammenveranlagten Ehegatten
aufgehoben wurde; die Aufhebung wirkt nicht gegen(ber dem anderen Ehegat-
ten (BFH v. 24.11.1988 – IV R 232/85, BFH/NV 1989, 782).
Die Aufhebung oder %nderung von Zusammenveranlagungsbescheiden
wegen neuer Tatsachen nach § 173 AO ist auch dann zul-ssig, wenn neue
Tatsachen oder Beweismittel nur die Eink(nfte eines Ehegatten betreffen. Dies
gilt auch f(r die StFestsetzung gegen(ber demjenigen Ehegatten, der die Vo-
raussetzungen des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO nicht erf(llt. Die damit korrespondie-
rende Gesamtschuldnerschaft der Ehegatten bedingt auch, dass jeder sich das
grobe Verschulden des anderen als eigenes Verschulden zurechnen lassen muss
(§ 173 Abs. 1 Nr. 2 AO; BFH v. 24.7.1996 – I R 62/95, BStBl. II 1997, 115).

Einstweilen frei.

6. Festsetzung von Vorauszahlungen und steuerlichen Nebenleistungen
gegen zusammenveranlagte Ehegatten sowie Bekanntgabe der
entsprechenden Bescheide

Schrifttum: Geimer, Versp-tungszuschlag gegen Eheleute in einem zusammengefassten
EStBescheid, DStR 1987, 224.

Die Festsetzung von Einkommensteuervorauszahlungen gegen(ber zu-
sammen zu veranlagenden Ehegatten richtet sich nach der ESt., die sich bei der
letzten Veranlagung ergeben hat (§ 37 Abs. 3 Satz 2) oder die sich, ohne voran-
gegangene Veranlagung, voraussichtlich ergeben wird (§ 37 Abs. 1 Satz 1). Das
ist die auf das gemeinsame zu versteuernde Einkommen entfallende ESt. der
Ehegatten, die die Ehegatten als Gesamtschuldner leisten m(ssen.
Verwaltungsakte !ber steuerliche Nebenleistungen kçnnen mit dem Zu-
sammenveranlagungsbescheid verbunden (§ 155 Abs. 3 Satz 2 AO) und mit die-
sem zusammen bekannt gegeben werden oder gesondert ergehen. Zu den
Besonderheiten bei den auf Steuernachzahlungen entfallenden Zinsen bei zu-
sammenveranlagten Ehegatten vgl. Tipke/Kruse, AO § 233a Rn. 20.

Einstweilen frei.

7. Zusammenveranlagung und Außenpr!fung

Schrifttum: Berger, Außenpr(fung beim Ehegatten – zul-ssig oder gesetzeswidrig?,
DStZ 1989, 512; Burkhard, Ehegattenverantwortlichkeit im Steuerstrafrecht, DStZ 1998,
829.

E 17

Zusammenveranlagung von Ehegatten Anm. 59–68 § 26b

60

61–64

65

66–67

68

##511##



X:/osv/HHR/226/EStG/P026b/001–020.3d – Seite20/22 | 1.2.2007 | 13:10

E 18 Pfl!ger

Pr!fungsanordnungen gegen!ber zusammenveranlagten Ehegatten kçn-
nen in einer Pr(fungsanordnung zusammengefasst werden und durch /bermitt-
lung einer Ausfertigung an die Ehegatten unter gemeinsamer Anschrift wirksam
bekannt gegeben werden. Voraussetzung ist, dass aus der zusammengefassten
Pr(fungsanordnung f(r die Empf-nger erkennbar ist, in welchem Umfang jeder
von ihnen durch die Außenpr(fung betroffen wird.

BFH v. 30.9.1988 – III R 218/84, BFH/NV 1989, 749; v. 28.10.1988 – III R 52/86,
BStBl. II 1989, 257; v. 14.3.1990 – X R 104/88, BStBl. II 1990, 612; v. 12.9.1991 – III
R 4/89, BFH/NV 1992, 151.

Zul"ssigkeit der Pr!fung zusammenveranlagter Ehegatten: Die Recht-
m-ßigkeit einer Außenpr(fung beurteilt sich nach § 193 AO, dessen Vorausset-
zungen auch f(r zusammen zur ESt. veranlagte Ehegatten getrennt festzustellen
sind (BFH v. 25.5.1976 – VII R 59/75, BStBl. II 1977, 18; v. 16.12.1986 – VIII
R 123/86, BStBl. II 1987, 248 [250]; offenbar aA BFH v. 14.3.1990 – X R
104/88, BStBl. II 1990, 612, wonach sich die Rechtm-ßigkeit der Anordnung
gegen(ber dem Ehemann mit Eink(nften aus nichtselbst-ndiger Arbeit allein
aus § 26b ergeben soll).

Einstweilen frei.

8. Rechtsbehelfs- und Klageverfahren zusammenveranlagter Ehegatten
und %nderung bestandskr"ftiger Zusammenveranlagungsbescheide

Gesonderte Rechtsbehelfs- und Klagebefugnis zusammenveranlagter
Ehegatten: Zusammenveranlagte Ehegatten bleiben in verfahrensrechtl. Bezie-
hung zwei getrennte StSubjekte (s. Anm. 36). Daher ist jeder der Ehegatten f(r
sich befugt, gegen einen zusammengefassten StBescheid allein Einspruch ein-
zulegen. Ob die Unterschrift beider Ehegatten unter der gemeinsamen ESt-
Erkl-rung ausreicht, die Bevollm-chtigung zur Einlegung eines Einspruchs an-
zunehmen, ist fraglich. Jedenfalls verlangt die Rspr. ein Einspruchsschreiben, in
dem klar und eindeutig zum Ausdruck kommt, dass es sich um einen Rechts-
behelf beider Ehegatten handelt.

BFH v. 14.1.1997 – VII R 66/96, BFH/NV 1997, 283; v. 27.11.1984 – VIII R 73/82,
BStBl. II 1985, 296; v. 24.9.1985 – IX R 22/85, BFH/NV 1986, 733; v. 27.1.1989 – III
B 130/88, BFH/NV 1989, 767.

Eine Beschwer oder Klagebefugnis hat nur der Ehegatte, dem der Zusam-
menveranlagungsbescheid wirksam bekannt gegeben wurde (s. Anm. 58). Wegen
der Folgen bei Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO (s. Anm. 77) kann ei-
ne Beschwer auch ohne #nderung der StFestsetzung gegeben sein, wenn das
FA die Eink(nfte eines Ehegatten abweichend von der StErkl-rung erhçht
(BFH v. 16.8.1978 – I R 125/75, BStBl. II 1979, 26; v. 7.11.1986 – III B 50/85,
BStBl. II 1987, 94).
Eine notwendige Hinzuziehung (§ 360 Abs. 3 AO) oder Beiladung (§ 60
Abs. 3 FGO) ist grunds-tzlich nicht erforderlich, wenn nur ein zusammenver-
anlagter Ehegatte Einspruch eingelegt oder Klage erhoben hat. Hat der Ein-
spruch oder die Klage des einen Ehegatten Erfolg, so unterliegen im Rahmen
der erneuten Zusammenveranlagung auch die Eink(nfte des anderen Ehegatten
dem niedrigeren Steuersatz. Auch gegen(ber dem einkunftserzielenden Ehegat-
ten muss wegen der Aufteilungsmçglichkeit nach §§ 268 ff. AO keine einheitli-
che Entscheidung ergehen.

StRspr., zB BFH v. 11.1.1994 – VII B 100/93, BStBl. II 1994, 405; v. 12.5.1992 – VIII
R 33/88, BFH/NV 1992, 793.

§ 26b Anm. 68–70 Zusammenveranlagung von Ehegatten
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Eine ausnahmsweise notwendige Beiladung hat der BFH allerdings bei ent-
gegengesetzten Interessen der Ehegatten bejaht (BFH v. 28.1.1966 – III 96/62,
BStBl. III 1966, 327, betr. zusammenveranlagte Vermçgensabgabe); ferner,
wenn zwischen den nunmehr geschiedenen Ehegatten Streit dar(ber besteht, ob
eine bestandskr-ftige Zusammenveranlagung durch #nderung des Veranla-
gungswahlrechts nachtr-glich in eine getrennte Veranlagung berichtigt werden
kann (BFH v. 20.5.1992 – III B 110/91, BStBl. II 1992, 916).
Die Einspruchsentscheidung ist den zusammenveranlagten Ehegatten be-
kannt zu geben (§ 366 AO iVm. § 122 AO). Es gelten dieselben Grunds-tze wie
bei der Bekanntgabe von StBescheiden.
Aussetzung der Vollziehung (AdV): Wenn nur einer der Ehegatten AdV be-
antragt hat, ist die Entscheidung jedem der Ehegatten in gesonderter Ausfer-
tigung bekannt zu geben (BFH v. 14.1.1997 – VII R 66/96, BFH/NV 1997,
283).
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